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Besondere Vereinbarung - Deutsche Triathlon Union (DTU) & Startgelder 

1. Ein versichertes Ereignis nach § 5 Ziffer 2 ABRV 2021 liegt bereits dann vor, wenn 
bei der versicherten Person eine gesundheitliche Beeinträchtigung so stark ist, dass 
ein Triathlon-Wettbewerb nicht wie geplant besucht werden kann. Diese Erweiterung 
gilt auch für Wettkämpfe der Einzeldisziplinen (Laufen, Schwimmen, Radfahren). 
 

2. In Erweiterung von § 6 ABRV 2021 erstatten wir auch Startgelder für Triathlon-
Wettbewerbe. Das gilt auch für Triathlon-Wettbewerbe, deren Zielort weniger als 50 
km (Luftlinie) vom ständigen Wohnsitz oder der Arbeitsstätte entfernt liegt. 
 

3. Voraussetzung ist, dass  
a) die versicherte Person einen DTU-Startpass besitzt; 
b) das Startgeld mindestens 50 Euro beträgt. 

 
4. Wir erstatten die Kosten für Startgelder (inklusive Bearbeitungsgebühr) bis maximal 

1.500 Euro je angemeldete, versicherte Person. Wir haften je Versicherungsfall 
insgesamt bis zur Höhe der Versicherungssumme. 
 

5. Die Selbstbeteiligung beträgt 20 % je Versicherungsfall. 
 

6. Kündigt die DTU die Rahmenvereinbarungen zum DTU-Startpass, die zwischen DTU 
und LVM Versicherung abgeschlossen wurde, werden wir diese 
Reiserücktrittsversicherung zum Ablauf der Vertragslaufzeit kündigen. 


